
Gemeinde Ostseebad Binz 
 

Protokollauszug 
9. Sitzung des Hauptausschusses vom 17.11.2025 

 
 

TOP 8.1.  Beschlussvorlage für die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024 der Wohnungsverwaltung Binz GmbH 
ungeändert beschlossen 
BV/25/307 
 

Beschluss: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 04.12.2025 
der Beschlussvorlage wie folgt zuzustimmen:  

1. Der Jahresabschluss der Wohnungsverwaltung Binz GmbH in der von der 
BRB Revision und Beratung PartG mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften 
Fassung (uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vom 26.06.2025) wird festgestellt. 

2. Der Lagebericht der Wohnungsverwaltung Binz GmbH für das Geschäftsjahr 2024 
wurde durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. 

3. Über die Gewinnverwendung bezüglich des Jahresüberschusses in Höhe von EUR 
545.361,45 hinsichtlich des Gewinnvortrages bzw. einer möglichen Ausschüttung an die 
Gemeinde Ostseebad Binz wird durch den Aufsichtsrat noch eine Beschlussempfehlung 
eingebracht. 

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Wirtschaftsjahr 2024 Entlastung erteilt. 

5. Auf der Grundlage des § 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG-MV) wird 
der Bürgermeister beauftragt, die Binzer Bürger über die ortsübliche 
Bekanntmachung über den Zeitraum der Auslegung des Jahresabschlusses, des 
Lageberichtes und des Bestätigungsvermerkes im Amt Finanzen der 
Gemeindeverwaltung zu informieren. 

 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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